
• den SG Weisungen hinsichtlich der Ordnung und Disziplin am 
Arbeitsplatz, der Qualität der zugewiesenen Arbeit, der Ar
beitsorganisation, der Senkung der Ausschußquote, der Ar- 
beits- und Brandschutzbestimmungen, der Arbeitszeitausla
stung und der Materialökonomie zu erteilen;

• einen notwendigen Arbeitsplatzwechsel vorzuschlagen 
sowie

• erforderliche Aussprachen mit SG über Fragen des Arbeits
einsatzes und Verhaltensweisen zu führen.

— Die Zivilbeschäftigten des MdI und die Betriebsangehörigen 
sind u. a. verpflichtet,
• die Rechtsvorschriften und Weisungen sowie die festgelegten 

Regeln über das Verhalten gegenüber SG einzuhalten;
• Entweichungen sowie unerlaubte Verbindungsaufnahmen zu 

verhindern;
• an der Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in den 

Arbeitseinsatzbereichen mitzuwirken;
• alle Festlegungen und Vorkommnisse, die die Sicherheit und 

Ordnung beeinträchtigen können, unverzüglich dem zustän
digen SV-Angehörigen zu melden und selbst die SG bei Ver
stößen gegen die Ordnung und Disziplin zu einem ordnungs
gemäßen Verhalten anzuhalten;

• SG in die ihnen zugewiesene Arbeit einzuweisen und ständig 
anzuleiten;

• die Belehrungen und Kontrollen über die Einhaltung der zu
treffenden Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzbestim
mungen entsprechend den Festlegungen durchzuführen und

• Verschwiegenheit über die im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen und Probleme des 
SV zu wahren.

— Kontrolle und Anleitung der Zivilbeschäftigten des MdI und 
der Betriebsangehörigen hinsichtlich der Erfüllung ihrer Pflich
ten und zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung:
• Innenarbeitseinsatz: täglich mindestens einmal je Schicht
• Außenarbeitseinsatz: täglich mindestens einmal

— Einweisung der Zivilbeschäftigten des MdI und der Betriebs
angehörigen in die konkrete Lage in ihrem Einsatzbereich.

— Hilfe bei der Beherrschung SV-spezifischer Maßnahmen zur 
Abwehr von Gewalttätigkeiten SG, zur ständigen Bestandsüber
sicht, zur Sicherung von Ereignisorten und anderen Maßnah
men zur Gewährleistung der Sicherheit.

— Sofortige Weiterleitung von Vorschlägen zur Erhöhung der 
Sicherheit und Ordnung sowie der Meldungen über Feststellun
gen und Vorkommnisse, die die Sicherheit und Ordnung be
einträchtigen können.
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